
Der Landtag von Niederösterreich hat am…………………………………... beschlossen:

Landesgesetz, mit dem die NÖ Landtagswahlordnung 1992 und die NÖ

Gemeinderatswahlordnung 1994 geändert werden

Artikel 1

Verfassungsgesetz – Änderung der NÖ Landtagswahlordnung 1992 (LWO)

Die NÖ Landtagswahlordnung 1992, LGBl. 0300, wird wie folgt geändert:

1. § 41 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1)  Wählbar sind alle gemäß § 21 wahlberechtigten Männer und Frauen, die am

Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch ein

inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener

und von Amts wegen zu verfolgender gerichtlich strafbarer Handlungen

rechtskräftig zu einer nicht bedingt nachgesehenen sechs Monate

übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer bedingt nachgesehenen ein

Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Der Ausschluss von

der Wählbarkeit endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die

Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende

Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch

Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden oder zur Gänze bedingt

nachgesehen worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils.

 (2)  Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen

ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten

alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch von der Wählbarkeit

nicht ausgeschlossen.“

2. § 42 Abs. 3 Z 2 lautet:

„2.  die Wahlkreisliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens 15 Bewerbern

(Bezirkskandidaten), in der beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten



Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, Geburtsdatums,

Geburtsortes, Berufes und der Adresse jedes Bewerbers;“

3. § 48 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher Weise zu erfolgen. Aus ihr müssen

alle Listennummern sowie der Inhalt der Wahlvorschläge (§ 42 Abs. 3), mit

Ausnahme von Geburtstagen, Geburtsmonaten, Geburtsorten, Straßennamen

und Hausnummern, zur Gänze ersichtlich sein.“

4. § 60 Abs. 1 lautet:

„(1) Am Tag der Wahl zur festgesetzten Stunde und in dem dazu bestimmten

Wahllokal wird die Wahlhandlung durch den Wahlleiter eingeleitet, der der

Wahlbehörde das Wählerverzeichnis neben dem vorbereiteten

Abstimmungsverzeichnis (Muster Anlage 4) und allenfalls einem elektronisch

geführten Abstimmungsverzeichnis, die Wahlkuverts und die amtlichen

Stimmzettel übergibt und ihr die Bestimmungen der §§ 17 und 18 über die

Beschlussfähigkeit der Wahlbehörde darlegt. Der Wahlleiter hat der

Wahlbehörde die Anzahl der gegen Empfangsbestätigung (§ 74 Abs. 3)

übernommenen amtlichen Stimmzettel bekanntzugeben.“

5. § 60 Abs. 4 lautet:

„(4)  Die Verwendung eines elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses

ist mit folgenden Maßgaben zulässig:

1. Die Daten der Wahlberechtigten dürfen ausschließlich auf einem

externen Datenträger gespeichert werden, der nach Abschluss des

Wahlvorganges zu vernichten ist.

2. Sobald eine Seite des elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnisses vollständig ausgefüllt ist, ist ein

Papierausdruck dieser Seite zu erstellen.

3. Die ausgedruckten Seiten des elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnisses bilden das der Niederschrift

anzuschließende Abstimmungsverzeichnis.



4. Den Mitgliedern der Wahlbehörde, den Vertrauenspersonen sowie den

Wahlzeugen ist jederzeit Einsicht in das elektronisch geführte

Abstimmungsverzeichnis zu gewähren.

5. Bei Ausfall einer der das elektronisch geführte

Abstimmungsverzeichnis unterstützenden EDV-Komponenten ist die

Wahlhandlung zu unterbrechen. Die nicht auf zuvor erstellten

Ausdrucken aufscheinenden Namen der Wahlberechtigten sind anhand

des Wählerverzeichnisses zu rekonstruieren und in ein

Abstimmungsverzeichnis in Papierform (Muster Anlage 4) einzutragen.

Danach ist die Wahlhandlung ohne Heranziehung des elektronisch

geführten Abstimmungsverzeichnisses fortzusetzen.“

6. § 66 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Name des Wählers, der seine Stimme abgegeben hat, wird von einem

Beisitzer in das Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter

Beisetzung der fortlaufenden Zahl des Wählerverzeichnisses eingetragen

oder dementsprechend in einem elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnis erfasst. Gleichzeitig wird sein Name von einem

zweiten Beisitzer im Wählerverzeichnis abgestrichen.“

7. § 98 Abs. 1 lautet:

„(1)  Parteien, welche gemäß § 42 in einem Wahlkreis kandidieren, steht es frei,

spätestens am siebenunddreißigsten Tage vor dem Wahltag, 13.00 Uhr, bei

der Landeswahlbehörde einen Landeswahlvorschlag einzubringen. Dieser

muß von einem zustellungsbevollmächtigten Vertreter dieser Partei, der

nicht zustellungsbevollmächtigter Vertreter in einem Wahlkreis sein muß,

unterfertigt sein. §§ 42 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 3, sowie § 44 sind

sinngemäß anzuwenden. Der Landeswahlvorschlag (Landesliste) darf

höchstens 35 Bewerber (Landeskandidaten) beinhalten.“

8. Im § 117 wird der bisherige Text zu Abs. 1. § 117 Abs. 2 lautet:

„(2)  § 41 Abs. 1 und 2 in der bisher geltenden Fassung LGBl. Nr. 96/2015 ist auf

bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 mit Vorsatz begangene und von



Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlungen anzuwenden.

§ 41 Abs. 1 und 2 in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX tritt mit 1. Jänner 2018

in Kraft und ist nur auf nach dem 31. Dezember 2017 mit Vorsatz

begangene und von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare

Handlungen anzuwenden. § 42 Abs. 3 Z 2, § 48 Abs. 5, § 60 Abs. 1 und 4,

§ 66 Abs. 1 sowie § 98 Abs. 1 in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX treten mit

1. Jänner 2018 in Kraft.“

Artikel 2

Verfassungsgesetz – Änderung der NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994

(NÖ GRWO 1994)

Die NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994, LGBl. 0350, wird wie folgt geändert:

1. § 20 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1)  Wählbar sind alle gemäß § 17 Wahlberechtigten, die spätestens am

Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch ein

inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener

und von Amts wegen zu verfolgender gerichtlich strafbarer Handlungen

rechtskräftig zu einer nicht bedingt nachgesehenen sechs Monate

übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer bedingt nachgesehenen ein

Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Der Ausschluss von

der Wählbarkeit endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die

Strafe vollstreckt ist und mit der Freiheitsentziehung verbundene

vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe

nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden oder zur Gänze

bedingt nachgesehen worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft des

Urteils.

(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen

ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten



alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch von der Wählbarkeit

nicht ausgeschlossen.“

2. § 29 Abs. 2 lit. b lautet:

„b)  die Liste der Wahlwerber; d.i. ein Verzeichnis von höchstens doppelt sovielen

Bewerbern, als Gemeinderäte zu wählen sind, in mit arabischen Ziffern

bezeichneter Reihenfolge. Die Bewerber müssen unter Angabe des

Familiennamens, Vornamens, Geburtsdatums, Geburtsortes, Berufes und

der Adresse sowie der Staatsangehörigkeit angegeben werden,“

3. § 34 Abs. 3 lautet:

„(3)  Der Inhalt der Wahlvorschläge muss aus der Kundmachung, mit Ausnahme

von Geburtstagen, Geburtsmonaten, Geburtsorten, Straßennamen und

Hausnummern, zur Gänze ersichtlich sein.“

4. § 41 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Vorsitzende der Wahlbehörde übergibt am Beginn der Wahlzeit der

Wahlbehörde das Wählerverzeichnis, das Abstimmungsverzeichnis und

allenfalls ein elektronisch geführtes Abstimmungsverzeichnis, die

Wahlkuverts und die Stimmzettel.“

5. § 41 Abs. 1a lautet:

„(1a)  Die Verwendung eines elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses

ist mit folgenden Maßgaben zulässig:

1. Die Daten der Wahlberechtigten dürfen ausschließlich auf einem

externen Datenträger gespeichert werden, der nach Abschluss des

Wahlvorganges zu vernichten ist.

2. Sobald eine Seite des elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnisses vollständig ausgefüllt ist, ist ein

Papierausdruck dieser Seite zu erstellen.



3. Die ausgedruckten Seiten des elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnisses bilden das der Niederschrift

anzuschließende Abstimmungsverzeichnis.

4. Den Mitgliedern der Wahlbehörde, den Vertrauenspersonen sowie den

Wahlzeugen ist jederzeit Einsicht in das elektronisch geführte

Abstimmungsverzeichnis zu gewähren.

5. Bei Ausfall einer der das elektronisch geführte

Abstimmungsverzeichnis unterstützenden EDV-Komponenten ist die

Wahlhandlung zu unterbrechen. Die nicht auf zuvor erstellten

Ausdrucken aufscheinenden Namen der Wahlberechtigten sind anhand

des Wählerverzeichnisses zu rekonstruieren und in ein

Abstimmungsverzeichnis in Papierform einzutragen. Danach ist die

Wahlhandlung ohne Heranziehung des elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnisses fortzusetzen.“

6. § 41 Abs. 5 lautet:

„(5)  Der Name des Wählers, der seine Stimme abgegeben hat, wird von einem

Beisitzer in das Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter

Beisetzung der fortlaufenden Zahl des Wählerverzeichnisses eingetragen

oder dementsprechend in einem elektronisch geführten

Abstimmungsverzeichnis erfasst. Gleichzeitig wird sein Name von einem

zweiten Beisitzer im Wählerverzeichnis abgestrichen.“

7. § 78 lautet:

„§ 78

Inkrafttreten

§ 20 Abs. 1 und 2 in der bisher geltenden Fassung LGBl. Nr. 0350-10 ist auf bis

zum Ablauf des 31. Dezember 2017 mit Vorsatz begangene und von Amts wegen

zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlungen anzuwenden. § 20 Abs. 1 und 2

in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft und ist nur auf

nach dem 31. Dezember 2017 mit Vorsatz begangene und von Amts wegen zu

verfolgende gerichtlich strafbare Handlungen anzuwenden. § 29 Abs. 2 lit. b,



§ 34 Abs. 3 und § 41 Abs. 1, 1a und 5 in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX treten

mit 1. Jänner 2018 in Kraft“


